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Bebauungsplan „Handschuhsheim – Quartier am 
Neckarkanal nördlich des Tiergartenschwimmbades“ 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der 
Bauleitplanung 
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Anlass und Ziel der Planung 
 
Im Heidelberger Stadtteil  
Handschuhsheim soll auf den Grund-
stücken Tiergartenstraße 15 und 17 
ein neues, nutzungsgemischtes 
Quartier entstehen, das campusna-
hes Wohnen mit gewerblichen und 
forschungsnahen Nutzungen kombi-
niert. 
 
Auf dem Grundstück der Tiergarten-
straße 17 befindet sich heute das 
markante, sechseckig-gegliederte 
ehemalige Gebäude des Springer-
Verlags. Der Baukörper wurde An-
fang der 1980er-Jahre erbaut und von 
dem Medienhaus über 40 Jahre für 
wissenschaftliche Publikationen ge-
nutzt. Die Gesellschaft für Grund- und 
Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) 
und die KRAUSGRUPPE aus Heidel-
berg haben Gebäude und Grund-
stück bereits im Jahr 2022 erworben. 
Nach dem Auszug des Springer-Ver-
lags soll das zentrale Gebäude nun in 
weiten Teilen erhalten und grundle-
gend saniert werden. Teil des Um-
griffs ist ebenfalls das im Eigentum 
der KRAUSGRUPPE befindliche Büro-
gebäude der Tiergartenstraße 15. Für 
beide Bestandsgebäude sind im 
Schwerpunkt Büro- und Labornut-
zungen im Kontext der nahegelege-
nen universitären und forschungsbe-
zogenen Einrichtungen vorgesehen. 
Auf den heute nicht bebauten Teilflä-
chen der beiden Grundstücke sollen 
zusätzlich zwei große Hofbebauun-
gen in offener Bauweise errichtet 
werden, die unter anderem die ge-
plante Wohnnutzung ermöglichen. 
 

 
Das 2,29 ha große Gelände befindet 
sich zwar im Stadtteil Handschuhs-
heim, dabei jedoch am äußersten 
nordwestlichen Rand des Masterpl-
angebietes „Im Neuenheimer Feld“ 
(kurz: INF). Der Campus INF beher-
bergt als bedeutender Wissen-
schafts- und Forschungsstandort 
überwiegend universitäre Einrichtun-
gen und Teile des Universitätsklini-
kums. Für den Campus INF wurde in 
den vergangenen Jahren ein Master-
plan erarbeitet, der die campusnahe 
Weiterentwicklung des ehemaligen 
Springer-Verlag-Gebäudes ebenfalls 
stützt. 
 
Ziel des Vorhabens ist es einerseits, 
die freigewordene Immobilie im 
Sinne der Nachhaltigkeit einer adä-
quaten Nachnutzung zuzuführen. 
Andererseits soll die sich für das 
„Neuenheimer Feld“ bietende 
Chance genutzt werden, mit redu-
zierten Vorlaufzeiten dringend benö-
tigten campusnahen Wohnraum zu 
schaffen. 
 
Um dafür eine dem besonderen 
Standort am Neckar und dem unmit-
telbaren Übergang zur freien Land-
schaft angemessene Bebauungs-
struktur zu finden, haben die beiden 
Grundstückseigentümer mit städte-
baulich-fachlicher Unterstützung des 
Büros ASTOC ARCHITECTS AND 
PLANNERS aus Karlsruhe in den ver-
gangenen beiden Jahren ein koope-
ratives Werkstattverfahren mit meh-
reren Architektur- und einem Land-
schaftsarchitekturbüro durchge-
führt. Auf Grundlage der daraus ge-
wonnen Erkenntnisse wurde nun in 
engem Austausch mit den beteiligten 
Planern sowie den betroffenen 
Fachämtern der Stadt Heidelberg ein 
städtebaulicher Rahmenplan erar-
beitet, der am 13. Februar 2025 dem 
Bezirksbeirat des Stadtteils Hand-
schuhsheim vorgestellt wurde und 
dort auf Zustimmung traf. Die Grund-
stückseigentümerinnen haben das 
Projekt am 14. Juli 2025 in einer öf-
fentlichen Informationsveranstal-
tung vorgestellt. Im Rahmen der Ver-
anstaltung wurde die städtebauliche 
Planung interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern vorgestellt.  

 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Hand-
schuhsheim - Neues Sport- und Universi-
tätsgelände“ (Datum der Rechtskraft 
17.07.1970) setzt für das Gelände ein Kern-
gebiet gemäß § 7 Baunutzungsverordnung 
mit einer zentralen überbaubaren Grund-
stücksfläche fest. Die nun geplante Nach-
nutzung und Verdichtung des Geländes 
steht den Festsetzungen des rechtskräfti-
gen Bebauungsplans hinsichtlich der ge-
planten Art der baulichen Nutzung (Wohn-
nutzung) sowie dem geplanten Maß der 
baulichen Nutzung (Ausweitung der Bau-
grenze) entgegen. Mit dem aufzustellen-
den Bebauungsplan sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden. Mit dem vorliegenden Planverfah-
ren soll weiterhin der rechtskräftige Bebau-
ungsplan im betroffenen Teilbereich über-
plant werden. Die Stadt Heidelberg beab-
sichtigt hierzu einen Bebauungsplan nach 
§ 30 Abs. 1 BauGB im Regelverfahren mit 
zwei Beteiligungsschritten aufzustellen.  
 
Aufgrund des bereits vorhandenen Pla-
nungsrechtes handelt es sich um ein Vor-
haben der Innenentwicklung. Die zulässige 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
BauNVO beträgt weniger als 20.000 m². Das 
vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB 
wurde geprüft. Da eine Umweltprüfung für 
diesen Bereich durchgeführt wird, erfolgt 
das Verfahren im Regelverfahren. 



Städtebauliches Konzept 
 
Die Planung sieht ein vielfältiges, 
qualitätsvolles Quartier mit gemisch-
ten Wohn- und Arbeitsangeboten 
vor. Ein wesentlicher Aspekt der Pla-
nungsstrategie ist die differenzierte 
Auseinandersetzung mit dem beste-
henden Gebäudeensemble des ehe-
maligen Springer-Verlag-Gebäudes. 
Geprüft wurden, welche Gebäude-
teile wirtschaftlich sanierungsfähig 
sind, welche rückgebaut werden soll-
ten und wie neue Nutzungen – etwa 
Labore, Büroflächen oder verschie-
dene Wohnformen – städtebaulich 
sinnvoll ergänzt werden können. 
 
Städtebauliches Gerüst 
Das aus diesen Untersuchungen her-
vorgegangene städtebauliche Gerüst 
basiert auf wenigen, klaren Prinzi-
pien: Die Gliederung des Areals in vier 
Felder sowie der weitgehende Erhalt 
des zentralen Bestandsgebäudes 
schaffen eine strukturierte Ordnung. 
Der weitgehende Erhalt dieses Be-
stands dient nicht nur der Ressour-
censchonung, sondern auch als iden-
titätsstiftendes Element innerhalb 
des neuen Quartiers. In Kombination 
mit dem Bestand entstehen vier klar 
definierte Baufelder: Zwei davon sind 
im Wesentlichen durch die beste-
hende gewerbliche Nutzung geprägt, 
während zwei weitere Wohnhöfe im 
Norden und Süden des Grundstücks 
verortet sind. Ergänzende Aufsto-
ckungen und Anbauten am Bestand 
erfolgen behutsam und gezielt. 

 
Die Haupterschließung erfolgt über 
die Tiergartenstraße, die eine klare 
Adressbildung gewährleistet und 
den Zugang zu den Höfen struktu-
riert. Das zentrale Foyer im Bestands-
gebäude mit seinem Atrium bildet 
dabei sinnbildlich ebenso den räum-
lichen Auftakt und zugleich einen ge-
schützten Innenhof. 
 
Hofbildung 
Das Prinzip der Hofbildung reagiert 
differenziert auf äußere Einflüsse wie 
Lärm, Sichtschutzbedarfe und Belich-
tungsverhältnisse. Durch gezielte 
Einschnitte, Raumkanten und Blick-
bezüge entstehen gegliederte, pro-
portionierte Wohnhöfe. Gleichzeitig 
entwickeln sich aus dem Zusammen-
spiel von Höfen und Wegeverbindun-
gen fließende Freiraumachsen von 
Ost nach West, die die Bebauung mit 
dem angrenzenden Naturraum ver-
knüpfen und eine hohe Aufenthalts-
qualität gewährleisten – auch vor 
dem Hintergrund, dass das Umfeld 
heute nur geringe stadträumliche 
Bezüge bietet. 
Baukörper 
Die Grundtypologien der Gebäude 
leiten sich aus einfachen Punkt-, Zei-
len- und Winkelbauten ab. Ihre ge-
zielte Verformung und Ausrichtung 
schafft differenzierte Ausblicke, gute 
Belichtungsverhältnisse und sorgt 
für eine funktionale wie räumliche In-
tegration in das Umfeld. 

 
In der Höhenentwicklung wird die vorhan-
dene Topografie genutzt: Die Tiefgarage 
wird erweitert und teilweise in den beste-
henden Geländesprung eingeschoben. Die 
Gebäudehöhen orientieren sich am terras-
sierten Bestandsbau und sie orientieren 
sich bewusst an der Traufkante des sieben-
geschossigen Bürogebäudes, das mit deut-
lich größeren Geschosshöhen ausgestattet 
ist. So wird die Maßstäblichkeit des Quar-
tiers gewahrt und ein ausgewogenes bauli-
ches Gesamtbild sichergestellt. 
 
Freianlagenplanung 
Das Freiraumkonzept orientiert sich eng 
am städtebaulichen Entwurf und schafft 
differenzierte, qualitätsvolle Außenräume 
mit hohem Aufenthaltswert. Der Entwurf 
gliedert die Freiflächen in zwei halböffentli-
che Wohnhöfe sowie einen öffentlich zu-
gänglichen Bereich entlang der Tiergarten-
straße. Die beiden Wohnhöfe ermöglichen 
neben Sitzgelegenheiten, Pflanzinseln und 
Spielangeboten eine klare Adressbildung 
für die angrenzenden Wohngebäude. Die 
Begrünung wird gezielt zur Strukturierung 
der Höfe und zur Schaffung kleinklimati-
scher Qualitäten eingesetzt. Im südlichen 
Bereich entsteht eine neue fußläufige Ver-
bindung zwischen Tiergartenstraße und 
Neckar. Diese Wegeverbindung ist barrie-
refrei, begrünt und als landschaftlich ge-
prägte Achse ausgebildet. Sie verknüpft die 
privaten und öffentlichen Bereiche des 
Quartiers mit dem übergeordneten Wege-
netz und stärkt die Vernetzung des Quar-
tiers in die Umgebung. 
 

 
Auszug Rahmenplan (maßstabslos) Stand 10.10.2025 
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Bebauungspläne 
Die Aufgabe der Bauleitplanung ist es, 
die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in der Gemeinde nach 
Maßgabe des Baugesetzbuchs (BauGB) 
vorzubereiten und zu leiten. Die Bau- 
leitpläne sollen eine nachhaltige städte- 
bauliche Entwicklung und eine dem 
Wohl der Allgemeinheit entsprechende 
soziale Bodenordnung gewährleisten. 
Darüber hinaus sollen sie dazu beitra- 
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern und die natürlichen Lebens- 
grundlagen zu schützen und zu entwi- 
ckeln sowie die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Wie können Sie sich beteiligen? 
Als Bürger haben Sie die Gelegenheit, 
sich gemäß § 3 BauGB zweistufig an der 
Planung für einen Bebauungsplan zu 
beteiligen. 

Frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit und Behörden gemäß § 3 Ab-
satz 1 und § 4 Absatz 1 BauGB 
Sie können sich frühzeitig über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung, sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen, die für die Neugestaltung 
oder eine Entwicklung des Gebietes in 
Betracht kommen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Pla- 
nung informieren. Sie finden die Plan- 
unterlagen in der angegebenen Frist im 
im Internet veröffentlicht unter 
https://www.heidelberg.de/ 
HD/Leben/Aktuelle+Planverfahren.html 
und ausgelegt im Kompetenzzentrum 
Bauen-Wohnen-Förderung 

Zeitraum der Einsichtnahme vom 
09.02.2026 bis einschließlich 
13.03.2026  

Darüber hinaus findet am 4. März 2026, 
um 18.30 Uhr, für alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger eine digitale 
Erörterungsveranstaltung statt. Unter 
https://www.heidelberg.de/planverfah-
ren kann der erforderliche Einwahllink 
abgerufen werden. Die Unterrichtung 
der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange über die Planung, de-
ren Aufgabenbereiche durch die Pla-
nung berührt werden können, hat im 
Vorfeld vom 14.07.2025 bis 08.08.2025 
stattgefunden. Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange sind bei-
spielsweise Stadtwerke, Verkehrsbehör-
den, Naturschutzbeauftragte, etc. 

Öffentlichkeit und Behörden haben Ge-
legenheit, sich während der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung zu  
äußern und die Planung zu erörtern. 
Sie können Ihre Stellungnahme inner- 
halb des Zeitraums der Einsichtnahme 
in elektronischer Form, schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift im Kompe-
tenzzentrum Bauen-Wohnen-Förde-
rung abgeben. 

Der Entwurf wird erarbeitet 
Die von Ihnen und den Behörden im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
vorgetragenen Stellungnahmen dienen 
als Grundlage für die Ausarbeitung des 
Bebauungsplanentwurfs. 

Behördenbeteiligung gemäß § 4 Ab-
satz 2 BauGB 
Ist die Planung soweit konkretisiert, 
werden die Stellungnahmen der Be- 
hörden und sonstiger Träger öffentli- 
cher Belange zum Planentwurf und der 
Begründung eingeholt. Die Behörden 
haben ihre Stellungnahmen innerhalb 
eines Monats abzugeben. 
Nach Abschluss der Behördenbeteili- 
gung beraten die Bezirksbeiräte des je-
weiligen Stadtteils und der Stadtent-
wicklungs– und Bauausschuss den Ent-
wurf. Auf der Grundlage der Empfehlun-
gen dieser Gremien fasst der Gemeinde-
rat den Beschluss zur öffentlichen Aus-
legung des Entwurfs. 
Die Sitzungen des Gemeinderates sind 
immer öffentlich. Ort, Zeitpunkt und Ta-
gesordnung der Sitzung des Gemeinde-
rats werden im „stadtblatt“ (Amtsanzei-
ger der Stadt Heidelberg) und im Inter-
net veröffentlicht. 

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB 
Die zweite Stufe der Öffentlichkeitsbe- 
teiligung, die Veröffentlichung im Inter-
net und zusätzlich die Auslegung im 
Kompetenzzentrum Bauen-Wohnen-
Förderung wird im „stadtblatt“ bekannt 
gemacht. Bebauungsplanentwurf, Be-
gründung und wesentliche, bereits vor-
liegende umweltbezogene Informatio-
nen stehen für die Dauer eines Monats 
zur Einsichtnahme zur Verfügung. Sie 
können sich nun darüber informieren, 
ob und gegebenenfalls in welchem Um-
fang die eigenen Anregungen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei der Planung berücksichtigt wurden. 
Während der Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen zum Entwurf abgege- 
ben werden. Wichtig dabei ist, dass 

nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen beim Abwägungs- und 
Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können. 
Die zweite Stufe der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung kann zeitgleich er- 
folgen. Wird der Entwurf aufgrund der 
Ergebnisse der Auslegung in seinen 
Grundzügen geändert oder ergänzt, so 
ist die Veröffentlichung im Internet und 
die Einholung der Stellungnahmen ge-
gebenenfalls zu wiederholen. 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
Es erfolgt nun die Prüfung der einge- 
gangenen Stellungnahmen durch die 
Verwaltung. Die Verwaltung arbeitet 
einen Vorschlag für die gerechte Ab- 
wägung der öffentlichen und privaten 
Belange untereinander und gegenei- 
nander aus. Auf die Einstellung aller 
Stellungnahmen, die im Zuge der Ver-
öffentlichung der Planunterlagen vorge-
tragen wurden, in den Abwägungs-
vorgang besteht ein Rechtsanspruch, 
nicht jedoch auf die tatsächliche Be-
rücksichtigung. Dies gilt vor allem 
dann, wenn gewichtige gegenläufige 
Belange entgegengehalten werden 
müssen. 
Über die Vorschläge der Verwaltung 
beraten zunächst der Stadtentwick-
lungs- und Bauausschuss und daran 
anschließend der Gemeinderat, der 
den Beschluss zum Abschluss des Be-
bauungsplanverfahrens fasst (Abwä-
gungs- und Satzungsbeschluss).  
Die Bürgerinnen und Bürger, Vereine 
und Verbände, die Stellungnahmen zur 
Planung abgegeben haben, erhalten 
jetzt eine persönliche Benachrichtigung 
über die Gemeinderatsentscheidung. 
In den Fällen, in denen der Bebauungs-
plan nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, prüft das Re-
gierungspräsidium in Karlsruhe, ob bei 
der Planaufstellung die gesetzlichen 
Vorschriften beachtet worden sind. Das 
Inkrafttreten des Bebauungsplans wird 
anschließend im „stadtblatt“ verkündet. 
Der Plan ist damit für jedermann ver-
bindliches Ortsrecht. Er steht dann im 
Internet zum Abruf zur Verfügung bzw. 
liegt während der Dienststunden im 
Kompetenzzentrum Bauen-Planen-För-
derung zur Einsichtnahme für jeden In-
teressierten bereit. 
Für weitere Informationen:  
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Heidelberg Sachbearbeiter: 
Herr Schneider  
Tel.: 06221-5823 182 
E-Mail: Stadtplanung@Heidelberg.de 

https://www.heidelberg.de/HD/Leben/Aktuelle+Planverfahren.html
https://www.heidelberg.de/HD/Leben/Aktuelle+Planverfahren.html
mailto:Stadtplanung@Heidelberg.de
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